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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 02.12.2021 

bezüglich der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Hauptstraße / 

westlich des Rathauses“ im Ortsteil Osterwick im beschleunigten Verfahren  

  

Anlage VII zur SV X/225 

 
Belange des Immissionsschutzes  
Der Hinweis, dass das Plangebiet den immissionsschutzrechtlichen Anspruch eines 
Mischgebietes gem. § 6 BauNVO genießt, wird zur Kenntnis genommen.   
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   
 
Der Anregung, eine textliche Festsetzung zur Klarstellung des immissionsschutzrechtlichen 
Schutzanspruches in den Bebauungsplan aufzunehmen, wird dahingehend gefolgt, dass 
dieser Hinweis in die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen wird.  
 
Der Anregung wird gefolgt.  
 
 
Untere Naturschutzbehörde  
Der Hinweis, dass eine artenschutzrechtliche Prüfung beizubringen ist, wird zur Kenntnis 
genommen. Inzwischen wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I (ASP I) 
durchgeführt. Sie ist Bestandteil der Bebauungsplanunterlagen. Die ASP I kommt zu dem 
Ergebnis, dass zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte gem. § 44 (1) BNatSchG 
Maßnahmen  
-  zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte gegenüber „Gebäudefledermäusen“,  
-  zum Ausschluss des Tötungsverbot gegenüber planungsrelevanten/ europäischen    
   Vogelarten,  
-   zur Vermeidung von Verbotstatbeständen bzw. zur Sicherung der ökologischen   
  Funktion und   
-   aus allgemeinen Gründen des Tierschutzes  
einzuhalten sind.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Anregung, einen Hinweis zur Beleuchtung in den Bebauungsplan aufzunehmen, welche 
sich aus der letzten Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes begründet, wird gefolgt. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
 
 
Brandschutzdienststelle 
Der Hinweis, dass keine Angaben zur Löschwasserversorgung den Unterlagen entnommen 
werden kann, wird zur Kenntnis genommen. Mit Datum vom 16.02.2022 wurde die Hydranten-
leistung im Umfeld des Plangebietes seitens der Stadtwerke Coesfeld untersucht. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass im Rahmen des Grundschutzes eine Löschwassermenge von 96 m³/h 
für einen Zeitraum von zwei Stunden aus Hydranten im Umkreis von max. 300 m bzw. im 
Nahbereich von unter 75 m zur Verfügung gestellt werden kann. Die Begründung wird 
entsprechend ergänzt.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis, dass eine abschließende Beurteilung des Bebauungsplanes erst nach Vorlage 
von Angaben zum Löschwasser möglich ist, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 



Die Hinweise bzgl. des für die geplante Bebauung ggf. erforderlichen zweiten Rettungsweges 
werden zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Nachweis erfolgt im 
Baugenehmigungsverfahren. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Bauaufsicht 
Der Hinweis, dass seitens der Bauaufsicht keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 


